
 
A n t r a g : 

 
1. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

stimmt der Planung zur Öffnung der 
Schleusau zu. 
 

2. Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
beauftragt die Verwaltung, über die 
erforderlichen Reparaturmaßnahmen 
hinaus die Planung zum Einbau eines 
Fischpasses, der Freilegung der 
historischen Brücke  und der Öffnung der 
Schleusau fortzuführen. Entsprechende 
Fördermittel sind einzuwerben. 

 
 


